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BETREFF  Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 geltenden 

Fassung (InvStG 2018); 
  Selbstdeklaration von Investmentfonds oder Anteilklassen i. S. d. § 10 InvStG 2018 

sowie von Spezial-Investmentfonds 
   GZ  IV C 1 - S 1980-1/16/10010 :009 

DOK  2017/0798087 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder beantworte ich Ihr Schreiben 
vom 21. Juli 2017 zur Selbstdeklaration von Investmentfonds oder Anteilklassen i. S. d. § 10 
InvStG 2018 sowie von Spezial-Investmentfonds wie folgt: 
 
1. Selbstdeklaration als Investmentfonds oder Anteilklasse i. S. d. § 10 InvStG 2018  

Sofern an einem Investmentfonds oder an einer Anteilklasse tatsächlich nur steuerbegünstigte 
Anleger nach § 8 Absatz 1 InvStG 2018 beteiligt sind, wird die Finanzverwaltung die Voraus-
setzungen für eine Steuerbefreiung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018 auch dann als 



 
Seite 4  erfüllt betrachten, wenn die Anlagebedingungen erst bis einschließlich dem 30. Juni 2018 an 

die Vorgaben des § 10 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 InvStG 2018 angepasst werden. Finanz-
informationsdienstleister und Entrichtungspflichtige dürfen bis einschließlich dem 30. Juni 
2018 auf eine Eigenerklärung des Investmentfonds vertrauen, dass die Voraussetzungen einer 
Steuerbefreiung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018 vorliegen (Selbstdeklaration als 
Investmentfonds oder Anteilklasse i. S. d. § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018).  
 
Sofern an einem Investmentfonds oder an einer Anteilklasse tatsächlich nur steuerbegünstigte 
Anleger nach § 8 Absatz 1 oder 2 InvStG 2018 beteiligt sind, wird die Finanzverwaltung die 
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach § 10 Absatz 2 InvStG 2018 auch dann als 
erfüllt betrachten, wenn die Anlagebedingungen erst bis einschließlich dem 30. Juni 2018 an 
die Vorgaben des § 10 Absatz 2 und 3 InvStG 2018 angepasst werden. Finanzinformations-
dienstleister und Entrichtungspflichtige dürfen bis einschließlich dem 30. Juni 2018 auf eine 
Eigenerklärung des Investmentfonds vertrauen, dass die Voraussetzungen einer Steuer-befrei-
ung nach § 10 Absatz 2 InvStG 2018 vorliegen (Selbstdeklaration als Investmentfonds oder 
Anteilklasse i. S. d. § 10 Absatz 2 InvStG 2018).  
 
 
2. Selbstdeklaration eines Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-
Investmentfonds als steuerbegünstigter Anleger 

Ein Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds, an dem 
sich nach den Anlagebedingungen ausschließlich steuerbegünstige Anleger i. S. d. § 8 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 InvStG 2018 beteiligen dürfen (§ 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 
2018), gilt selbst als steuerbegünstigter Anleger i. S. d. § 8 Absatz 1 InvStG 2018. Ein 
Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds, an dem sich 
nach den Anlagebedingungen ausschließlich steuerbegünstige Anleger i. S. d. § 8 Absatz 2 
InvStG 2018 beteiligen dürfen, gilt selbst als steuerbegünstigter Anleger i. S. d. § 8 Absatz 2 
InvStG 2018. Wenn sich an einem Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-
Spezial-Investmentfonds neben den steuerbegünstigten Anlegern auch nicht steuerbegünstigte 
Anleger beteiligen dürfen, kann dieser nicht als steuerbegünstigter Anleger angesehen 
werden. 
 
Die Finanzverwaltung wird einen Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-
Spezial-Investmentfonds, an dem tatsächlich nur steuerbegünstigte Anleger nach § 8 Absatz 1 
InvStG 2018 beteiligt sind, auch dann als steuerbegünstigten Anleger nach § 8 Absatz 1 
InvStG 2018 betrachten, wenn die Anlagebedingungen erst bis einschließlich dem 30. Juni 
2018 an die Vorgaben des § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018 anpasst werden. Finanzinforma-
tionsdienstleister, Entrichtungspflichtige, Ziel-Investmentfonds und Ziel-Spezial-Investment-
fonds dürfen bis einschließlich dem 30. Juni 2018 auf eine Eigenerklärung des Investment-
fonds, Dach- Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds vertrauen, dass auf der 
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Voraussetzungen einer Steuerbefreiung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018 vorliegen 
(Selbstdeklaration eines Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Invest-
mentfonds als steuerbegünstigter Anleger nach § 8 Absatz 1 InvStG 2018 i. V. m. § 10 
Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018). 
 
Die Finanzverwaltung wird einen Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spe-
zial-Investmentfonds, an dem tatsächlich nur steuerbegünstigte Anleger nach § 8 Absatz 1 
oder 2 InvStG 2018 beteiligt sind, auch dann als steuerbegünstigten Anleger nach § 8 
Absatz 2 InvStG 2018 betrachten, wenn die Anlagebedingungen erst bis einschließlich dem 
30. Juni 2018 an die Vorgaben des § 10 Absatz 2 InvStG 2018 anpasst werden. Finanzinfor-
mationsdienstleister, Entrichtungspflichtige, Ziel-Investmentfonds und Ziel-Spezial-Invest-
mentfonds dürfen bis einschließlich dem 30. Juni 2018 auf eine Eigenerklärung des Invest-
mentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds vertrauen, dass auf der 
Ebene des Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds die 
Voraussetzungen einer Steuerbefreiung nach § 10 Absatz 2 InvStG 2018 vorliegen (Selbstde-
klaration eines Investmentfonds, Dach-Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds 
als steuerbegünstigter Anleger nach § 8 Absatz 2 InvStG 2018 i. V. m. § 10 Absatz 2 InvStG 
2018). 
Nach dem 31. Dezember 2019 werden Spezial-Investmentfonds nur dann als steuerbegüns-
tigte Anleger nach § 8 Absatz 1 InvStG 2018 oder nach § 8 Absatz 2 InvStG 2018 betrachtet, 
wenn sie ihre Anlagebedingungen an die Anforderungen des § 10 Absatz 3 InvStG 2018 
angepasst haben.  
 
Spezial-Investmentfonds, die Anteile an einem Ziel-Investmentfonds halten, gelten auch als 
Dach-Investmentfonds. 
 
 
3. Selbstdeklaration als Spezial-Investmentfonds i. S. d. § 26 InvStG 2018 

Die Finanzverwaltung wird auch einen Investmentfonds als Spezial-Investmentfonds 
betrachten, der die Besteuerungsregelungen für Spezial-Investmentfonds (§§ 26 bis 51 InvStG 
2018) anwendet und die Voraussetzungen des § 26 Nummern 1 bis 8 InvStG 2018 erfüllt, 
aber seine Anlagebedingungen erst bis einschließlich dem 30. Juni 2018 an die Vorgaben des 
§ 26 Nummer 10 InvStG 2018 anpasst. Finanzinformationsdienstleister und Entrichtungs-
pflichtige dürfen bis einschließlich dem 30. Juni 2018 auf eine Eigenerklärung des Invest-
mentfonds vertrauen, dass die Voraussetzungen des § 26 InvStG 2018 erfüllt sind (Selbstde-
klaration als Spezial-Investmentfonds).  
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Die Selbstdeklaration bedarf einer eigenhändigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des 
Investmentfonds oder des Spezial-Investmentfonds.  
 
 

5. Korrektur des Kapitalertragsteuerabzugs bei unzutreffender Selbstdeklaration 
Stellt der Entrichtungspflichtige nach einer Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug fest, 
dass die Selbstdeklaration unzutreffend war, hat der Entrichtungspflichtige den Kapitalertrag-
steuerabzug zu korrigieren. Sofern der Investmentfonds keine Geldbeträge für eine Korrektur 
zur Verfügung stellt, hat der Entrichtungspflichtige eine Mitteilung nach § 44 Absatz 1 
Satz 10 EStG zu machen. 
 
 

6. Fortgeltung der bisherigen Nichtveranlagungs-Bescheinigungen 

Es wird für bis einschließlich dem 31. Dezember 2018 zufließende Kapitalerträge nicht bean-
standet, wenn der Entrichtungspflichtige auf Grundlage einer ihm vorliegenden und noch 
gültigen NV-Bescheinigung für einen Investmentfonds („NV 05-Bescheinigung“) den Kapi-
talertragsteuerabzug nach § 7 Absatz 1 InvStG 2018 vornimmt.   
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 
 


